
unter fünf Jahren oder durch eine freiheitsbeschränkende Strafe 
(„permanenza domiciliare“) — Pflichten der Mitgliedstaaten wäh
rend der Frist für die Umsetzung einer Richtlinie 

Tenor 

1. Die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen 
und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger ist dahin auszulegen, 

— dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Aus
gangsverfahren in Rede stehenden, die den illegalen Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen mit einer Geldstrafe bestraft, die 
durch eine Ausweisungsstrafe ersetzt werden kann, nicht ent
gegensteht und 

— dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die 
vorsieht, dass der illegale Aufenthalt eines Drittstaatsangehö
rigen mit Hausarrest bestraft werden kann, ohne sicherzustel
len, dass der Vollzug dieser Strafe zu beenden ist, sobald die 
physische Verbringung des Betroffenen aus diesem Mitglied
staat möglich ist. 

( 1 ) ABl. C 25 vom 28.1.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 6. Dezember 
2012 — Europäische Kommission/Verhuizingen Coppens 

NV 

(Rechtssache C-441/11 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Wettbewerb — Kartelle — Art. 81 EG und 
53 des EWR-Abkommens — Belgischer Markt für interna
tionale Umzugsdienste — Kartell, das aus drei Einzelverein
barungen besteht — Einheitliche und fortgesetzte Zuwider
handlung — Fehlender Nachweis der Kenntnis eines an einer 
Einzelvereinbarung Beteiligten von den übrigen Einzelverein
barungen — Teilweise oder vollständige Nichtigerklärung der 
Entscheidung der Kommission — Art. 263 AEUV und 264 

AEUV) 

(2013/C 26/24) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Europäische Kommission (Prozessbevoll
mächtigte: A. Bouquet, S. Noë und F. Ronkes Agerbeek) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Verhuizingen Coppens NV (Prozess
bevollmächtigte: J. Stuyck und I. Buelens, advocaten) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Achte Kammer) vom 
16. Juni 2011, Verhuizingen Coppens/Kommission (T-210/08), 
mit dem das Gericht Art. 1 Buchst. i und Art. 2 Buchst. k der 
Entscheidung C(2008) 926 endg. der Kommission vom 11. 
März 2008 in einem Verfahren nach Artikel 81 [EG] und Ar

tikel 53 EWR-Abkommen (Sache COMP/38.543 — Internatio
nale Umzugsdienste) für nichtig erklärt hat 

Tenor 

1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 16. Juni 
2011, Verhuizingen Coppens/Kommission (T-210/08), wird auf
gehoben. 

2. Art. 1 Buchst. i der Entscheidung C(2008) 926 endg. der Kom
mission vom 11. März 2008 in einem Verfahren nach Artikel 
[81 EG] und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache 
COMP/38.543 — Internationale Umzugsdienste) wird für nich
tig erklärt, soweit sich die Europäische Kommission darin nicht auf 
die Feststellung der Beteiligung der Verhuizingen Coppens NV an 
der Vereinbarung über ein System fiktiver Kostenvoranschläge, der 
sogenannten „Schutzangebote“, vom 13. Oktober 1992 bis 29. 
Juli 2003 beschränkt, sondern sie auch für die Vereinbarung über 
ein System von Abstandszahlungen für abgelehnte oder unterlas
sene Angebote, der sogenannten „Provisionen“, zur Verantwortung 
zieht und sie für die einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlung 
haftbar macht. 

3. Die in Art. 2 Buchst. k der Entscheidung C(2008) 926 endg. 
gegen die Verhuizingen Coppens NV verhängte Geldbuße wird auf 
35 000 Euro festgesetzt. 

4. Die Europäische Kommission trägt neben ihren eigenen Kosten im 
ersten Rechtszug und im Rechtsmittelverfahren zwei Drittel der 
Kosten, die Coppens in diesen beiden Rechtszügen entstanden sind. 

5. Coppens trägt ein Drittel ihrer eigenen im ersten Rechtszug und 
im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 331 vom 12.11.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 6. Dezember 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs 
— Deutschland) — Société d’Exportation de Produits 

Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

(Rechtssache C-562/11) ( 1 ) 

(Landwirtschaft — Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 — Art. 
11 — Ausfuhrerstattungen — Erstattungsantrag bezüglich 
einer Ausfuhr, für die kein Erstattungsanspruch besteht — 

Verwaltungsrechtliche Sanktion) 

(2013/C 26/25) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesfinanzhof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) 

Beklagter: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
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Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Bundesfinanzhof — Auslegung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission vom 27. 
November 1987 über gemeinsame Durchführungsvorschriften 
für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(ABl. L 351, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 495/97 
der Kommission vom 18. März 1997 (ABl. L 77, S. 12) geän
derten Fassung und insbesondere des Art. 11 Abs. 1 — Antrag 
auf Ausfuhrerstattung in einer Situation, in der keine Erstattung 
vorgesehen ist — Möglichkeit der Verhängung von Sanktionen 
gegen den Antragsteller 

Tenor 

Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommis
sion vom 27. November 1987 über gemeinsame Durchführungsvor
schriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
in der durch die Verordnung (EG) Nr. 2945/94 der Kommission vom 
2. Dezember 1994 und die Verordnung (EG) Nr. 495/97 der Kom
mission vom 18. März 1997 geänderten Fassung ist dahin auszule
gen, dass vorbehaltlich der in dessen Unterabs. 3 vorgesehenen Befrei
ungen die in Unterabs. 1 Buchst. a genannte Verminderung u. a. 
dann vorzunehmen ist, wenn sich erweist, dass die Ware, für deren 
Ausfuhr eine Erstattung beantragt worden war, nicht von gesunder 
und handelsüblicher Qualität war, und zwar ungeachtet des Umstands, 
dass der Ausführer in gutem Glauben war und Art und Herkunft der 
Ware zutreffend beschrieben hat. 

( 1 ) ABl. C 39 vom 11.2.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 22. 
November 2012 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesgerichtshofs — Deutschland) — Josef Probst/ 

mr.nexnet GmbH 

(Rechtssache C-119/12) ( 1 ) 

(Elektronische Kommunikation — Richtlinie 2002/58/EG — 
Art. 6 Abs. 2 und 5 — Verarbeitung personenbezogener Da
ten — Für die Gebührenabrechnung und die Forderungsein
ziehung erforderliche Verkehrsdaten — Forderungseinziehung 
durch eine dritte Gesellschaft — Personen, die auf Weisung 
der Betreiber öffentlicher Kommunikationsnetze und Kom

munikationsdienste handeln) 

(2013/C 26/26) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Josef Probst 

Beklagte: mr.nexnet GmbH 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs — Aus
legung von Art. 6 Abs. 2 und 5 der Richtlinie 2002/58/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und 

den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunika
tion (Datenschutzrichtlinie für die elektronische Kommunikati
on) (ABl. L 201, S. 37) — Übermittlung der Verkehrsdaten, die 
sich auf Teilnehmer und Nutzer beziehen und vom Betreiber 
eines öffentlichen Kommunikationsnetzes verarbeitet und ge
speichert werden — Nationale Rechtsvorschriften, nach denen 
eine solche Übermittlung an den Zessionar einer Entgeltforde
rung für Telekommunikationsleistungen zulässig ist, wenn ver
tragliche Klauseln vorhanden sind, wonach die übermittelten 
Daten vertraulich zu behandeln sind und die andere Vertrags
partei berechtigt ist, die Einhaltung des Schutzes dieser Daten zu 
kontrollieren 

Tenor 

Art. 6 Abs. 2 und 5 der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) ist in dem Sinne auszulegen, dass danach ein Be
treiber öffentlicher Kommunikationsnetze und öffentlich zugänglicher 
Kommunikationsdienste (Diensteanbieter) im Hinblick auf die Einzie
hung seiner Telekommunikationsleistungen betreffenden Forderungen 
Verkehrsdaten an einen Zessionar dieser Forderungen übermitteln 
und dieser Zessionar diese Daten verarbeiten darf, sofern er erstens 
in Bezug auf die Verarbeitung dieser Daten auf Weisung des Diens
teanbieters handelt und sich zweitens auf die Verarbeitung derjenigen 
Verkehrsdaten beschränkt, die für die Einziehung der abgetretenen 
Forderungen erforderlich sind. 

Unabhängig von der Einstufung des Abtretungsvertrags ist davon aus
zugehen, dass der Zessionar im Sinne von Art. 6 Abs. 5 der Richtlinie 
2002/58 auf Weisung des Diensteanbieters handelt, wenn er für die 
Verarbeitung von Verkehrsdaten nur auf Anweisung dieses Dienstean
bieters und unter dessen Kontrolle handelt. Der zwischen Zessionar 
und Diensteanbieter geschlossene Vertrag muss insbesondere Bestim
mungen enthalten, die die rechtmäßige Verarbeitung der Verkehrsdaten 
durch den Zessionar gewährleisten und es dem Diensteanbieter ermög
lichen, sich jederzeit von der Einhaltung dieser Bestimmungen durch 
den Zessionar zu überzeugen. 

( 1 ) ABl. C 174 vom 16.6.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Plenum) vom 27. November 2012 
(Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court — 
Irland) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland 

and the Attorney General 

(Rechtssache C-370/12) ( 1 ) 

(Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist — Beschluss 2011/199/EU — Ände
rung von Art. 136 AEUV — Gültigkeit — Art. 48 Abs. 6 
EUV — Vereinfachtes Änderungsverfahren — ESM-Vertrag 
— Wirtschafts- und Währungspolitik — Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten) 

(2013/C 26/27) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Supreme Court
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